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Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungs-Gesetz ist große 
Enttäuschung

Ausnahme einzelner Technologien ist nicht nachvollziehbare Schlechterstellung

Maßlos enttäuscht zeigt sich Kleinwasserkraft Österreich von der heute von der Bundesregierung präsentierten
Punktation  zum  geplanten  Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungs-Gesetz.  „Dass  bei  den  grundsätzlichen
Rahmenbedingungen zwischen einzelnen Erneuerbaren Technologien unterschieden werden soll, ist aus unserer
Sicht völlig willkürlich und sachlich nicht nachvollziehbar.“ hält Kleinwasserkraft Österreich Geschäftsführer
Paul  Ablinger  fest.  Mit  der  expliziten  Ausnahme  von  Anlagen  welche  Bewilligungen  nach  dem
Wasserrechtsgesetz (WRG) benötigen,  werden Kleinwasserkraft  und Geothermie massiv benachteiligt,  ohne
dass daraus ein Nutzen für jemanden entsteht. 
Während  für  andere  Technologien  ein  One-stop-Shop  für  die  Bewilligung  etabliert  werden  soll  und  eine
Strukturierung und Beschleunigung des Genehmigungsverfahrens vorgesehen ist, bleiben für Geothermie und
Kleinwasserkraft die Vielzahl von Einzelverfahren erhalten. Diese haben oft auch für kleine Projekte jahrelange
Verzögerungen  und  sich  widersprechende  Bescheidauflagen  zur  Folge.  Auch  können  weiterhin
Landschaftsschutzkriterien  alleine  zur  Abweisung  von  Projekten  führen.  Beispielsweise  kann  also  die
Reduzierung von Weißwasseranteilen (also dass das Wasser weniger schäumt) somit weiterhin die sinnvolle
Revitalisierung von Projekten verhindern. „Für uns ist überhaupt nicht nachvollziehbar, warum man gerade bei
der  Kleinwasserkraft,  mit  ihrem  wichtigen  Beitrag  zur  Versorgungssicherheit,  keine  Verbesserungen  im
Verfahren machen möchte. Besonders in der jetzigen Situation wäre das genaue Gegenteil angebracht!“ hält
Ablinger fest und hofft, dass es im Zuge der Erstellung des Gesetzesentwurfes sowie im Parlamentarischen
Prozess noch zu Verbesserungen kommt. 

Über Kleinwasserkraft Österreich
Kleinwasserkraft Österreich vertritt die Interessen der Kleinwasserkraftwerksbranche (Kleinwasserkraftbetreiber,
Planer und Zulieferindustrie), ist als gemeinnütziger Verein nach dem Vereinsgesetz organisiert und finanziert
sich aus den Beiträgen von rund 1.100 Mitgliedern. Wasserkraft ist aktiver Klimaschutz und das Rückgrat der
erneuerbaren Stromerzeugung in Österreich.
Derzeit speisen annähernd 4.000 Kleinwasserkraftwerke ca. 6 Terawattstunden CO2-freien Ökostrom in das
öffentliche Versorgungsnetz ein. Sie decken damit mehr als 10 Prozent des österreichischen Strombedarfs und
versorgen rund 1,7 Mio. Haushalte (mehr als 50 Prozent der Haushalte in Österreich) mit elektrischer Energie.
Bis 2030 kann die Produktion unter entsprechenden Rahmenbedingungen um ca. 3 Terawattstunden gesteigert
werden.
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